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ARCHITEKTEN- UND
INGENIEURRECHT

ZENK berät als unabhängige Full-Service-Wirtschafts-
kanzlei an den Standorten Hamburg und Berlin mit 
rund fünfzig Anwältinnen, Anwälten und Notaren 
sowie einer eigenen Steuerberatung bei nationalen 
und internationalen Projekten in allen Kernbereichen 
des Wirtschaftsrechts. 

Zu den Schwerpunkten zählt die Beratung im öffent-
lichen und privaten Bau- und Planungsrecht, im 
Öffentlichen Recht sowie im Immobilienwirtschaftsrecht. 
In diesen Bereichen wird ZENK seit Jahren regelmäßig 
ausgezeichnet.

  Arbeitsrecht
   Gesellschaftsrecht | Mergers & Acquisitions 

Kapitalmarkt, Private Equity & Finanzen 
Sanierung & Insolvenz | Croatian Desk

  Immobilien | Bau
  Industrieansiedlung
  IP | IT | Wettbewerb | Schutzrechte
  Kommunen und Daseinsvorsorge
  Lebensmittel | Konsumgüter
  Mediation
  Notariat
  Öffentliches Recht
  Öffentliche Ausschreibungen
  Prozessführung
  Staatliche Förderungen
  Steuern
  Umwelt | Energie
  Vergaberecht
  Waren | Dienstleistungen

www.zenk.com©
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ARCHITEKTEN- UND INGENIEURRECHT

Spannende Architektur- und Ingenieurbauwerke 
und außergewöhnliche Kreativität von Architekten 
begeistern uns. Deshalb haben wir uns diesem 
Rechtsbereich seit Langem verschrieben. Ob zur 
Vertragsgestaltung, Rechtsdurchsetzung, Mängel 
oder Honorar – wir beraten Sie hochspezialisiert in 
allen rechtlichen Belangen des Architektenrechts 
und Ingenieurrechts.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

   Flughafen Berlin-Neubrandenburg
   Hauptbahnhof Berlin
   Flughafenerweiterung A-West  

Frankfurt Flughafen
   München Satellit
   Krankenhausbauten
    Kranhäuser Köln 

URHEBERRECHT DER ARCHITEKTEN

Für Architekten ist das Urheberrecht von großem 
Wert, für Bauherren ist eine fehlende verlässliche 
Urheberrechtsvereinbarung oft ein Desaster. Wir 
setzen die Urheberrechte für unsere Mandanten 
durch, wissen aber auch, wie man derartige 
Auseinandersetzungen als Bauherr von Beginn 
an vermeidet oder diesen begegnet.

Einige unserer Referenzen im Urheberrechts-
gesetz sind öffentlich bekannt:

   Hauptbahnhof Berlin 
    Bügelgebäude im Kölner Rheinauhafen 
    Kulturpalast in Dresden
   Beuys Museum Schloss Moyland 
   Streit um die Frankfurter Großmarkthalle

Hochspezialisiert beraten wir ebenfalls im 
Öffentlichen Baurecht und im Vergaberecht.©
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